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Auslandsknöllchen

Verkehrssünden im Ausland bleiben nicht mehr folgenlos:

Voraussichtlich ab Herbst 2007 werden ausländische Bussgelder von EU-Staaten auch in Deutschland vollstreckt, sofern das Bussgeld mindestens 70 € beträgt. Wer also im EU-Ausland nicht direkt „abkassiert“ wird, muss dann damit rechnen, sich der Zahlungspflicht nicht entziehen zu können.
Da der EU-Rahmenbeschluss kein Rückwirkungsverbot enthält, ist das Eintreiben von bereits bestehenden und rechtskräftigen Bussgeldern nicht ausgeschlossen.

Daher gewähren dann auch ältere Bescheide keinen Zahlungsschutz.
